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A. Prüfungsauftrag 

Der Bürgermeister als Dienstvorgesetzter des Eigenbetriebs 

Stadtwerke Bad Dürkheim - Abwasserbeseitigung,

Bad Dürkheim,

– im Folgenden auch kurz "Abwasserbeseitigung" oder "Eigenbetrieb" genannt –

hat uns beauftragt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 unter Einbeziehung der

zugrunde liegenden Buchführung und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020 des

Eigenbetriebs nach berufsüblichen Grundsätzen zu prüfen und über das Ergebnis unserer

Prüfung schriftlich Bericht zu erstatten.

Der vorliegende Prüfungsbericht ist an das geprüfte Unternehmen gerichtet.

Dem Prüfungsauftrag vom 27. April 2021 lag der Beschluss des Stadtrats vom

15. Dezember 2020 zugrunde, auf der wir zum Abschlussprüfer gewählt wurden. Wir haben

den Auftrag mit Schreiben vom 30. April 2021 angenommen.

Der Eigenbetrieb ist aufgrund handelsrechtlicher Vorschriften nicht prüfungspflichtig. Die Prü-

fungspflicht ergibt sich aus § 89 Abs. 1 GemO. Nach § 22 Abs. 2 EigAnVO finden die Vor-

schriften für große Kapitalgesellschaften sinngemäß Anwendung, soweit sich aus den Vor-

schriften der EigAnVO nichts anderes ergibt. 

Bei unserer Prüfung waren auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 89 Abs. 3 GemO

i.V.m. § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG zu beachten; wegen Einzelheiten wird auf Abschnitt D.

und F. des Berichts verwiesen.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die an-

wendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben. 

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir den nachfol-

genden Bericht, der in Übereinstimmung mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung

von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n. F.) erstellt wurde.
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Der Bericht enthält in Abschnitt B. vorweg unsere Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch

den gesetzlichen Vertreter des Eigenbetriebes, Feststellungen gemäß

§ 321 Abs. 1 Satz 3 HGB sowie die Darstellung wichtiger Veränderungen bei den rechtlichen

und steuerlichen Verhältnissen des Eigenbetriebs.

Die Prüfungsdurchführung und die Prüfungsergebnisse sind in den Abschnitten D. und E. im

Einzelnen dargestellt. Der aufgrund der Prüfung erteilte uneingeschränkte

Bestätigungsvermerk wird in Abschnitt C. wiedergegeben.

Unserem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss, bestehend aus der Bilanz

(Anlage 1), der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und dem Anhang (Anlage 3), sowie

den geprüften Lagebericht (Anlage 4) beigefügt.

Die wirtschaftlichen Grundlagen sowie die rechtlichen und steuerrechtlichen Verhältnisse ha-

ben wir in der Anlage 6 dargestellt. Den Fragenkatalog zur Prüfung der zur Prüfung der Ord-

nungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG

enhält die Anlage 7.

Der Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten,

liegen die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeine Auftrags-

bedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar

2017" zugrunde. 
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B. Grundsätzliche Feststellungen 

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch den gesetzlichen Vertreter des Eigen-
betriebes

Der gesetzliche Vertreter des Eigenbetriebes hat  im Lagebericht (Anlage 4) und im Jahres-

abschluss (Anlagen 1 bis 3), insbesondere im Anhang  die wirtschaftliche Lage des Unter-

nehmens beurteilt.

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer mit den anschließenden

Ausführungen vorweg zur Lagebeurteilung durch den gesetzlichen Vertreter des

Eigenbetriebes im Jahresabschluss und im Lagebericht Stellung. Dabei gehen wir insbeson-

dere auf die Beurteilung des Fortbestands und der zukünftigen Entwicklung des Unterneh-

mens unter Berücksichtigung des Lageberichts ein. Unsere Stellungnahme geben wir auf-

grund unserer eigenen Beurteilung der Lage des Unternehmens ab, die wir im Rahmen un-

serer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnen haben.

Folgende Kernaussagen im Lagebericht sind hervorzuheben:

Geschäftsverlauf und Lage des Eigenbetriebes

Zum 1. Januar 2014 konnten aufgrund rückläufiger Abschreibungen die wesentlichen Abwas-

serentgelte gesenkt werden. Seither sind die Abschreibungen gegenüber 2014 wieder um

11 % angestiegen. Trotz dieser Erhöhung wird angesichts des ausreichenden Betriebsergeb-

nisses und der zugehörigen Nachkalkulation eine Entgeltanpassung derzeit als nicht erfor-

derlich gesehen.

Das Jahresergebnis 2020 in Höhe von TEUR 118 hat sich gegenüber dem Ergebnis von

TEUR 287 im Jahre 2019 um TEUR 169 verringert. Auch das für 2020 geplante Ergebnis im

Wirtschaftsplan in Höhe von TEUR 135 wurde nicht ganz erreicht.

Auf der Ertragsseite erhöhen sich die Umsatzerlöse um insgesamt TEUR 30 inklusive der pe-

riodenfremden (neutralen) Erlöse. Der Anstieg ergibt sich im Wesentlichen aus gestiegenen

Kostenerstattungen für Straßenoberflächenentwässerung (+TEUR 12) sowie aus einer Zu-

nahme der Niederschlagswasserentgelte (+TEUR 10) und der Weiterberechnungen (+TEUR

63). Letztere erhöhen gleichermaßen den Materialaufwand. Rückläufig waren die Erträge aus

Schmutzwasserentgelten (-TEUR 56).

Auf der Aufwandseite stiegen die Materialaufwendungen insgesamt um TEUR 169, wobei

sich die die Materialkosten um TEUR 30 und die Fremdleistungen um TEUR 139 erhöhten.
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Die Personalkosten stiegen durch die tarifliche Gehaltsanpassung um TEUR 12.

Der Anstieg der Abschreibungen um TEUR 13 zeigt, dass im Saldo die hinzugekommenen

Abschreibungen der Neuinvestitionen etwas höher sind als die entfallenden Abschreibungen

nach Erreichen der Nutzungsdauer.

In der Kapitalstruktur ergibt sich eine leichte Verringerung der Eigenkapitalquote (unter Ein-

beziehung der empfangenen Ertragszuschüsse) von 93,5 % auf 93,2 %, begründet in der

Auflösung der Ertragszuschüsse. 

Die Investitionen betrugen im Berichtsjahr TEUR 619.

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

Für das Jahr 2021 wird im Wirtschaftsplan ein Gewinn von TEUR 130 veranschlagt, der nach

derzeitiger Einschätzung der gesetzlichen Vertreter des Eigenbetriebes erreicht werden

kann. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Geschäftsverlauf 2021 werden als

gering eingeschätzt. Größere Baumaßnahmen im Wirtschaftsplan 2021 sind die Fortsetzung

von Planung und Bau eines zweiten Faulturms, eine zweite Rödostrommel zur Schlammvor-

entwässerung, die Planung des Regenrückhaltebeckens Seebach und vor allem der erste

Bauabschnitt der Kanalerneuerung im Rustengut sowie die Kanalerneuerung im Holzweg

(500 m).

Bundesweit gibt es regelmäßig Diskussionen, ob die Anforderungen an Kläranlagen erhöht

werden müssten und eventuell weitere Reinigungsstufen vorgeschrieben werden sollten. In

der Regel wird von einer vierten Reinigungsstufe gesprochen, wobei außer Acht gelassen

wird, dass für unterschiedliche Schadstoffe (Arzneimittelrückstände, Pflanzenschutzmittel,

etc.) auch unterschiedliche Verfahren benötigt werden. In Konsequenz müssten mehrere

Reinigungsstufen ergänzt werden. Eine oder mehrere zusätzliche Reinigungsstufen würden

umfangreiche Investitionen auf der Kläranlage erfordern und zu zusätzlichen Betriebskosten

führen, so dass eine entsprechende Anpassung der Entgelte notwendig werden könnte. Falls

weitere größere Gewerbebetriebe oder eine Papierfabrik an das Kanalnetz angeschlossen

werden sollen, wäre es aus Kapazitätsgründen erforderlich, in der Kläranlage eine weitere

Beckengruppe zu errichten.

Der seitens der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd geforderte digitale Genera-

lentwässerungsplans (GEP) für das gesamte Stadtgebiet ist erstellt. Mit diesem digitalisierten

Kanalplan können Simulationen verschiedener Regenereignisse wie auch sonstiger Einlei-

tungen durchgeführt werden. Der SGD Süd wurde der GEP vorgelegt, da dieser insbesonde-

re für die beantragten Misch- und Niederschlagswassereinleitungen gefordert wurde, wo bis-
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her noch keine Erlaubnis vorlag bzw. die Erlaubnisfrist abgelaufen ist.

Ebenso wird von der SGD eine Regenrückhaltung für extreme Regenereignisse im Stadtteil

Seebach gefordert. Berechnungen auf Basis der digital vorliegenden Kanalnetzdaten zeigten,

dass es keine Alternative zu dem bereits vor Jahren diskutierten Regenrückhaltebecken gibt.

Die Kosten für das Regenrückhaltebecken werden auf ca. EUR 3,4 Mio. geschätzt. Mit den

ersten Planungsschritten wurde begonnen.

Aufgrund der stabilen Liquiditäts- und Eigenkapitalsituation sind Liquiditätsrisiken derzeit

nicht erkennbar. Die Liquiditätslage ist auch langfristig ausreichend, es sind keine Engpässe

zu erwarten.

Die Optimierung der Anlagentechnik auf der Kläranlage in den letzten Jahren hat mehrere

Engpässe beseitigt und die Anlagenleistung insbesondere während der Weinkampagne er-

heblich gesteigert. Mit dem geplanten zweiten Faulturm kann die Aufnahmekapazität und die

Verweilzeit des Faulschlammes erhöht und damit eine nochmalige Verbesserung der Effizi-

enz erzielt werden.

Im Hinblick auf die künftige Entwicklung sind keine Risiken erkennbar, die den Bestand des

Unternehmens gefährden könnten oder wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz-

und Ertragslage haben könnten.

Die oben angeführten Hervorhebungen werden in Abschnitt E. III. durch analysierende Dar-

stellungen wesentlicher Aspekte der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ergänzt.

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Beur-

teilung der Lage des Eigenbetriebs einschließlich der dargestellten Chancen und Risiken der

künftigen Entwicklung plausibel und folgerichtig abgeleitet. Die Lagebeurteilung durch den

gesetzlichen Vertreter des Eigenbetriebes ist dem Umfang nach angemessen und inhaltlich

zutreffend. 
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C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum

31. Dezember 2020 (Anlagen 1 bis 3) und dem Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020

(Anlage 4) der Stadtwerke Bad Dürkheim - Abwasserbeseitigung, Bad Dürkheim, unter dem

Datum vom 18. Juni 2021 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der

hier wiedergegeben wird:

"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Stadtwerke Bad Dürkheim - Abwasserbeseitigung, Bad Dürkheim

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Bad Dürkheim - Abwasserbeseitigung, Bad

Dürkheim, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Ver-

lustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem

Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – ge-

prüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtwerke Bad Dürkheim -

Abwasserbeseitigung, Bad Dürkheim, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum

31. Dezember 2020 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den

Vorschriften der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung des Bundeslandes Rheinland-

Pfalz i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handels-

rechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-

nungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächli-

chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des

Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2020 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr

vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der

landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen

wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss,

entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung des Bundeslandes

Rheinland-Pfalz i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden

handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-

wicklung zutreffend dar.
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Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen

gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstim-

mung mit § 317 HGB und § 89 GemO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer

(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-

führt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt

„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-

berichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem

Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und be-

rufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Über-

einstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns er-

langten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere

Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der

den Vorschriften der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung des Bundeslandes Rheinland-

Pfalz i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtli-

chen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresab-

schluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie

der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild

der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner ist der gesetz-

liche Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den

deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die

Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsich-

tigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzliche Vertreter dafür verantwortlich,

die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen.

Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung

der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür ver-

antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Un-

ternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegeben-

heiten entgegenstehen.

Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts,

der insgesamt unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften ein zutreffendes Bild von
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der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahres-

abschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung des

Bundeslandes Rheinland-Pfalz i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften

geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zu-

künftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich

für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die

Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der

Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung des Bundeslandes Rheinland-Pfalz i.V.m. den

einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschrif-

ten zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lage-

bericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss

als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstel-

lungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen

Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen we-

sentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen

Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung

des Bundeslandes Rheinland-Pfalz i.V.m. den einschlägigen deutschen, für

Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen

und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsver-

merk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht be-

inhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass ei-

ne in Übereinstimmung mit § 317 HGB  unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü-

fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-

führte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen

können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angese-

hen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die

auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen

Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische

Grundhaltung. Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsich-

tigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen
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Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnach-

weise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu

dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist

bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwir-

ken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das

Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten

internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrun-

gen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Um-

ständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit

dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von dem gesetzlichen Vertreter angewandten

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem gesetzlichen Vertreter

dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von dem gesetzlichen Ver-

treter angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstä-

tigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche

Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeut-

same Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätig-

keit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsi-

cherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen An-

gaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese

Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen

unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungs-

vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten kön-

nen jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr

fortführen kann.

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses

einschließlich der Angaben sowie, ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-

schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen

Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-,

Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzes-

entsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.

• führen wir Prüfungshandlungen zu den vom gesetzlichen Vertreter dargestellten zukunfts-

orientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungs-

nachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von

dem gesetzlichen Vertreter zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurtei-
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len die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen.

Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zu-

grunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidba-

res Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben ab-

weichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten

Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-

schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung

feststellen."
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D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 

Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, der Jahresabschluss zum

31. Dezember 2020 (Anlagen 1 bis 3) und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020

(Anlage 4) sowie die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungs-

legung.

Den Lagebericht haben wir daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei

unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften

entspricht und insgesamt eine unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffen-

de Vorstellung von der Lage des Eigenbetriebs einschließlich der wesentlichen Chancen und

Risiken der künftigen Entwicklung vermittelt. Die Prüfung hat sich auch darauf erstreckt, ob

die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts beachtet worden sind (§ 317

Abs. 2 HGB).

Nach § 89 Abs. 3 GemO wurde der Gegenstand der Prüfung um die Prüfung nach § 53

Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) erweitert.

Über die vorgenannte Prüfung wird in Abschnitt F. gesondert berichtet.

Gemäß § 89 Abs. 3 GemO i.V.m. § 4 KomEinrPrV RP erstreckte sich unsere Prüfung auch

auf die Feststellung, ob

1. die Buchführung, der Jahresabschluss und der Lagebericht den gesetzlichen Vorschrif-

ten entsprechen sowie die Betriebssatzung und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen

beachtet sind,

2. der Lagebericht mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und seine sonstigen Anga-

ben nicht eine falsche Vorstellung von der Lage des Eigenbetriebs erwecken,

3. die wirtschaftlichen Verhältnisse geordnet sind; die Entwicklung der Vermögens-, Finanz-

und Ertragslage sowie die Liquidität und Rentabilität des geprüften Eigenbetriebs, even-

tuelle verlustbringende Geschäfte sowie die Ursachen der Verluste und des Jahresver-

lustes sind darzustellen,

4. die Geschäftsführung Anlass zu Beanstandungen gibt.

Bei Durchführung unserer Jahresabschlussprüfung haben wir die Vorschriften der §§ 316 ff.

HGB und die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-

prüfung beachtet. 
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Der gesetzliche Vertreter des Eigenbetriebs ist für die Buchführung und die Aufstellung von

Jahresabschluss und Lagebericht, die dazu eingerichteten internen Kontrollen sowie für die

uns gemachten Angaben verantwortlich. Unsere Aufgabe ist es, die vom gesetzlichen

Vertreter des Eigenbetriebs vorgelegten Unterlagen und die gemachten Angaben im Rahmen

unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Soweit nichts anderes bestimmt ist, hat sich unsere Prüfung nicht darauf zu erstrecken, ob

der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit

der Geschäftsführung zugesichert werden kann (§ 317 Abs. 4a HGB).

Die Prüfungsarbeiten haben wir – mit Unterbrechungen – in der Zeit vom 3. Mai bis zum 18.

Juni 2021 in unserem Büro in Mainz durchgeführt. 

Aufgrund der anhaltenden Auswirkungen der SARS-CoV-2/Covid-19-Pandemie wurden die

Prüfungshandlungen nicht vor Ort in den Räumlichkeiten der Betriebsführerin SWBD, son-

dern mit Hilfe von Telefoninterviews und Unterstützung von Videokonferenzsystemen

(remote audit) durchgeführt. Alle zur Prüfung notwendigen Dokumente wurden uns elektro-

nisch zur Verfügung gestellt. Bestätigungsschreiben Dritter lagen uns im Original vor. Prü-

fungshemmnisse ergaben sich durch diese Art der Prüfungsdurchführung nicht.

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten

Bestätigungsvermerk vom 29. Mai 2020 versehene Vorjahresabschluss zum

31. Dezember 2019; er wurde vom Stadtrat am 1. September 2020 unverändert festgestellt.

Als Prüfungsunterlagen dienten uns die Buchhaltungsunterlagen und die Belege sowie das

Akten- und Schriftgut des Eigenbetriebs.

Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind uns vom gesetzlichen

Vertreter des Eigenbetriebs und den zur Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwillig er-

bracht worden. 

Ergänzend hierzu hat uns der gesetzliche Vertreter des Eigenbetriebs in der berufsüblichen

Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und in dem zu prüfen-

den Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögensgegenstände/Vermögenswerte,

Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und

Erträge enthalten, alle erforderlichen Angaben gemacht und uns alle bestehenden Haftungs-

verhältnisse bekannt gegeben worden sind. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem

Schluss des Wirtschaftsjahres haben sich nicht ergeben und sind uns bei unserer Prüfung

nicht bekannt geworden.
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In der Erklärung wird auch versichert, dass der Lagebericht hinsichtlich erwarteter Entwick-

lungen alle für die Beurteilung der Lage des Eigenbetriebs wesentlichen Gesichtspunkte so-

wie die nach § 289 HGB erforderlichen Angaben enthält.

Bei Durchführung unserer Jahresabschlussprüfung haben wir die Vorschriften der

§§ 316 ff. HGB und die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-

schlussprüfung beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung problemorientiert – jedoch ohne

spezielle Ausrichtung auf eine Unterschlagungsprüfung – so angelegt, dass wir Unregelmä-

ßigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des

den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage des Eigenbetriebs wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit hätten erken-

nen müssen. 

Im Rahmen der Prüfung werden die Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresab-

schluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten in-

ternen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen

und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen

angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Sys-

teme des Eigenbetriebs abzugeben.

Der Prüfung lag eine Planung der Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung unserer

vorläufigen Lageeinschätzung des Eigenbetriebs und eine Einschätzung der Wirksamkeit

des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) zugrunde (risikoorientierter

Prüfungsansatz). Die Einschätzung basierte insbesondere auf Erkenntnissen über die rechtli-

chen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Branchenrisiken, Unternehmensstrategie

und die daraus resultierenden Geschäftsrisiken sind aus der Prüfung des Vorjahresabschlus-

ses, aus Gesprächen mit der Geschäftsführung der Betriebsführerin SWBD und Mitarbeitern

des Eigenbetriebs bekannt.

Aus den im Rahmen der Prüfungsplanung festgestellten Risikobereichen ergaben sich fol-

gende Prüfungsschwerpunkte: 

- Anlagevermögen,

- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,

- Umsatzerlöse.
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Ausgehend von einer vorläufigen Beurteilung des IKS haben wir bei der Festlegung der wei-

teren Prüfungshandlungen die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit

beachtet. Sowohl die analytischen Prüfungshandlungen als auch die Einzelfallprüfungen wur-

den daher nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete

und der Organisation des Rechnungswesens in ausgewählten Stichproben durch bewusste

Auswahl durchgeführt. Die Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen

Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen und es ermögli-

chen, die Einhaltung der gesetzlichen Rechnungslegungsvorschriften ausreichend zu prüfen.

Analytische Prüfungshandlungen haben wir im Rahmen von Vorjahresvergleichen einzelner

Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie bei der Analyse der Vermögens-,

Finanz- und Ertragslage vorgenommen. 

Zur Prüfung des Nachweises der Vermögens- und Schuldposten des Eigenbetriebs haben

wir u. a. Saldenbestätigungen für Forderungen und Verbindlichkeiten eingeholt.

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unse-

re Beurteilung bildet.

Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in un-

seren Arbeitspapieren festgehalten. 
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E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 

Das Rechnungswesen (Finanz- und Anlagenbuchhaltung) des Eigenbetriebs erfolgt mit dem

IT-System der Betriebsführerin unter Verwendung des Programms Schleupen.CS der

Schleupen AG, Ettlingen.

Das von dem Eigenbetrieb eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem

(IKS) sieht dem Geschäftszweck und -umfang angemessene Regelungen zur Organisation

und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor. Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im

Berichtszeitraum keine nennenswerten organisatorischen Veränderungen erfahren. 

Die Organisation der Buchführung und das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsys-

tem ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Bu-

chung der Geschäftsvorfälle. Der Kontenplan ist ausreichend gegliedert, das Belegwesen ist

klar und übersichtlich geordnet. Die Bücher wurden zutreffend mit den Zahlen der von uns

geprüften Vorjahresbilanz eröffnet und insgesamt während des gesamten Wirtschaftsjahres

ordnungsgemäß geführt.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterla-

gen (einschließlich Belegwesen, internes Kontrollsystem, Kostenrechnung und Planungs-

rechnungen) nach unseren Feststellungen in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen

Vorschriften einschließlich den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechen.

Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

2. Jahresabschluss 

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 wurde nach den handelsrechtlich

geltenden Vorschriften für große Kapitalgesellschaften  sowie den ergänzenden Bestimmun-

gen der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung des Bundeslandes Rheinland-Pfalz aufge-

stellt.

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den

weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Gliederung der Bilanz (Anlage 1) erfolgt nach

dem Schema des § 266 Abs. 2 und 3 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2)

wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt. Die Form-
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vorschriften der der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung des Bundeslandes Rheinland-

Pfalz wurden beachtet.

Soweit in der Bilanz oder in der Gewinn- und Verlustrechnung Darstellungswahlrechte beste-

hen, erfolgen die entsprechenden Angaben weitgehend im Anhang.

In dem von dem Eigenbetrieb aufgestellten Anhang (Anlage 3) sind die auf die Bilanz und die

Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden aus-

reichend erläutert. Alle gesetzlich geforderten Einzelangaben sowie die wahlweise in den An-

hang übernommenen Angaben zur Bilanz sowie zur Gewinn- und Verlustrechnung sind voll-

ständig und zutreffend dargestellt. 

Der Jahresabschluss entspricht nach unseren Feststellungen in allen wesentlichen Belangen

den gesetzlichen Vorschriften einschließlich den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-

rung. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen. 

3. Lagebericht 

Der Lagebericht  für das Wirtschaftsjahr 2020 (Anlage 4) entspricht in allen wesentlichen Be-

langen den gesetzlichen Vorschriften. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresab-

schluss sowie mit den von uns bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen. Er vermittelt ins-

gesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Eigenbetriebs. Unsere Prüfung hat zu

dem Ergebnis geführt, dass im Lagebericht die wesentlichen Chancen und Risiken der künfti-

gen Entwicklung zutreffend dargestellt und die Angaben nach § 289 Abs. 2 HGB vollständig

und zutreffend sind.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den

gesetzlichen Vorschriften entspricht und in seiner Gesamtaussage, wie sie sich aus dem Zu-

sammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang ergibt, unter Beach-

tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung oder sonstiger maßgeblicher

Rechnungslegungsgrundsätze ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt (§ 264 Abs. 2 HGB).

Im Übrigen verweisen wir hierzu auch auf die analysierende Darstellung der Vermögens-,

Finanz- und Ertragslage in Abschnitt E. III.. 
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2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen 

In dem Jahresabschluss der Stadtwerke Bad Dürkheim - Abwasserbeseitigung wurden fol-

gende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zugrunde gelegt (Beispiele):

• Die Bilanzierung und Bewertung erfolgte unter der Annahme der Fortführung der Unter-

nehmenstätigkeit (going concern; § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

• Die lineare Abschreibung bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nut-

zung zeitlich begrenzt ist (abnutzbares Anlagevermögen; § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB).

 Beim Anlagevermögen werden Abschreibungen nach der linearen Methode vorgenom-

men.  Empfangene Ertragszuschüsse werden entsprechend § 23 Abs. 3 EigAnVo auf der

Passivseite der Bilanz ausgewiesen und in Anlehnung an die Richtsätze des § 24 Abs. 3

EigAnVo a.F. mit 3 % jährlich aufgelöst.

Bilanzierungswahlrechte wurden nicht in Anspruch genommen. Bewertungswahlrechte wur-

den unverändert gegenüber dem Vorjahr angewandt. Eine Änderung bei der Ausnutzung von

Ermessensspielräumen ergab sich nicht. Ermessensspielräume wurden dem Grundsatz der

kaufmännischen Vorsicht folgend ausgeübt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden grundsätzlich unverändert zum Vorjahr

angewendet.

3. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen 

Über sachverhaltsgestaltende Maßnahmen, die einen wesentlichen Einfluss auf die Darstel-

lung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben, ist nicht zu berichten.

4. Zusammenfassende Beurteilung

Nach unserer pflichtgemäß durchgeführten Prüfung sind wir zu der in unserem Bestätigungs-

vermerk getroffenen Beurteilung gelangt, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beach-

tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-

sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.
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III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

Zur Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben wir die Posten der Bilanz und

der Gewinn- und Verlustrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten geordnet,

wobei sich die Darstellung auf eine kurze Entwicklungsanalyse beschränkt. 

1. Vermögenslage 

In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2020 nach wirtschaftli-

chen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Bilanz-

posten zum 31. Dezember 2019 gegenübergestellt (vgl. Anlage 1).
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Vermögensstruktur

2020 2019 +/-
TEUR % TEUR % TEUR

Immaterielle Vermögensgegenstände 67 0,3 75 0,3 -8
Sachanlagen 15.089 61,3 15.432 62,9 -343
Anlagevermögen 15.156 61,6 15.507 63,2 -351
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 403 1,6 331 1,3 72
Forderungen an den Einrichtungsträger und
Sonstige Vermögensgegenstände 28 0,1 141 0,6 -113
Kassenbestand Verrechnungskonto 9.015 36,7 8.565 34,9 450
Umlaufvermögen 9.446 38,4 9.037 36,8 409

24.602 100,0 24.544 100,0 58

Kapitalstruktur
2020 2019 +/-

TEUR % TEUR % TEUR

Stammkapital 5.000 20,3 5.000 20,4 0
Zweckgebundene Rücklagen 6.440 26,2 6.440 26,2 0
Allgemeine Rücklage 8.021 32,6 7.762 31,6 259
Gewinnvortrag 287 1,2 259 1,1 28
Jahresgewinn 118 0,5 287 1,2 -169
Empfangene Ertragszuschüsse 3.055 12,4 3.191 13,0 -136
Eigenkapital und eigenkapitalähnliche Posten 22.921 93,2 22.939 93,5 -18
Förderdarlehen 886 3,6 1.033 4,2 -147
Langfristiges Fremdkapital 886 3,6 1.033 4,2 -147
Sonstige Rückstellungen 11 0,0 11 0,0 0
Förderdarlehen 147 0,6 147 0,6 0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 336 1,4 247 1,0 89
Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger 3 0,0 15 0,1 -12
Sonstige Verbindlichkeiten 298 1,2 152 0,6 146
Kurzfristiges Fremdkapital 795 3,2 572 2,3 223

24.602 100,0 24.544 100,0 58
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Aufgliederung und Erläuterung der Posten des Jahresabschlusses

Beim Anlagevermögen stehen den Zugängen in Höhe von TEUR 619 Abschreibungen von

TEUR 970 gegenüber. Die Investitionen im Berichtsjahr konnten mit eigenen Mitteln finan-

ziert werden. 

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erhöhten sich im Wesentlichen infolge der

um TEUR 67 höheren Forderungen aus sonstigen Umsatzerlösen. Die Forderungen aus lau-

fenden Entgelten im Rahmen der Verbrauchsabrechnung erhöhten sich lediglich um TEUR 5

gegenüber dem Vorjahr. 

Der Rückgang der Forderungen an den Einrichtungsträger und der sonstigen Vermögengs-

gegenstände resultiert im Wesentlichen aus den um TEUR 117 stichtagsbedingt geringeren

Forderungen gegenüber der Stadt Bad Dürkheim aus der Straßenoberflächenentwässerung. 

Die Entwicklung der liquiden Mittel kann der Kapitalflussrechnung entnommen werden. Der

Anstieg der liquiden Mittel um TEUR 450 ist im Wesentlichen auf den positiven Cash-flow

aus der laufenden Geschäftstätigkeit zurückzuführen. Hier zeigt sich gegenüber dem Vorjahr

insbesondere eine Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Der Anstieg des bilanziellen Eigenkapitals ist auf den Jahresgewinn 2020 von TEUR 118 zu-

rückzuführen. 

Die empfangenen Ertragszuschüsse verringerten sich um die planmäßigen Auflösungserträ-

ge des Berichtsjahres in Höhe von TEUR 177, denen Zugänge für Hausanschlussbeiträge in

Höhe von TEUR 41 gegenüberstehen.

Die Förderdarlehen verminderten sich in Höhe der planmäßigen Tilgung.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen im Berichtsjahr ausschließlich Überzahlungen bei

den Verbrauchsabrechnungen (im Vorjahr: TEUR 126).
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2. Finanzlage (Kapitalflussrechnung) 

Zur Beurteilung der Finanzlage wurde von uns die nachstehende Kapitalflussrechnung nach

betriebswirtschaftlichen Grundsätzen erstellt: 

2020 2020 2019
TEUR TEUR TEUR

Jahresergebnis 118 287
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 970 958
- Sonstige zahlungsunwirksame Erträge -177 -177
+ / - Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus

Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (die nicht der
Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind) 41 -38

+ / - Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen sowie anderer Passiva (die nicht der Investitions-
oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind) 223 -49

= Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 1.175 981

- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle
Anlagevermögen 0 -43

- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -619 -399
= Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit -619 -442

- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)
Krediten -147 -147

+ Einzahlungen aus empfangenen Ertragszuschüssen 41 0
= Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit -106 -147

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds 450 392
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 8.565 8.173
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode 9.015 8.565

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds am Ende der
Periode

+ Kassenbestand Verrechnungskonto 9.015 8.565
9.015 8.565
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3. Ertragslage 

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) abgeleitete Gegenüberstellung der Er-

folgsrechnungen der beiden Wirtschaftsjahre 2020 und 2019 zeigt folgendes Bild der Er-

tragslage und ihrer Veränderungen:

2020 2019 +/-
TEUR % TEUR % TEUR

Umsatzerlöse 3.441 100,0 3.415 99,7 26
Sonstige Betriebserträge 0 0,0 11 0,3 -11
Betriebsleistung (A) 3.441 100,0 3.426 100,0 15
Materialaufwand -1.377 -40,0 -1.208 -35,3 -169
Personalaufwand -579 -16,8 -567 -16,5 -12
Abschreibungen -970 -28,2 -958 -28,0 -12
Verwaltungsaufwand -178 -5,2 -181 -5,3 3
Betriebsaufwand -218 -6,3 -223 -6,5 5
Aufwendungen für Betriebsleistungen (B) -3.322 -96,5 -3.137 -91,6 -185
Betriebsergebnis (C = A - B) 119 3,5 289 8,4 -170
Zinserträge 1 0,0 1 0,0 0
Finanzergebnis (D) 1 0,0 1 0,0 0
Neutrale Erträge 0 0,0 1 0,0 -1
Neutrale Aufwendungen -2 -0,1 -4 -0,1 2
Neutrales Ergebnis (E) -2 -0,1 -3 -0,1 1

Jahresergebnis 118 3,4 287 8,3 -169

Der Anstieg der Umsatzerlöse ist im Wesentlichen auf um TEUR 63 höhere Erlöse aus der

Weiterberechnung der Deponiesanierung Bruchhübel sowie auf um TEUR 13 höhere Kosten-

erstattungen für laufende Aufwendungen der Straßenoberflächenentwässerung zurückzufüh-

ren. Demgegenüber verminderten sich die Schmutzwassergebühren um TEUR 56 infolge ei-

ner um 29 Tm³ geringeren Schmutzwassermenge. 

Der Anstieg der Materialaufwands beruht insbesondere auf um TEUR 118 höheren Aufwen-

dungen für Fremdleistungen sowie auf um TEUR 44 höheren Aufwendungen für Direktmate-

rial. Der Anstieg der Fremdleistungsaufwendungen betrifft im Wesentlichen die Fremdleistun-

gen bei den Abwasserbehandlungsanlagen.

Der gestiegene Personalaufwand ist im wesentlichen auf die Tariferhöhung zum 1. März

2020 in Höhe von 1,06 % zurückzuführen. Der Eigenbetrieb beschäftigte im Berichtsjahr un-

verändert zum Vorjahr durchschnittlich 9 Mitarbeiter in Vollzeit. 
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Die Abschreibungen erhöhten sich infolge der Investitionen des Berichtsjahres und der erst-

malig über den Zeitraum eines kompletten Wirtschaftsjahres abgeschriebenen Investitionen

des Vorjahres.

Das neutralen Aufwendungen betreffen mit TEUR 1 die Abrechnung des Verwaltungskosten-

beitrages der Stadtverwaltung Bad Dürkheim für 2019 sowie mit TEUR 1 die Erhöhung der

Pauschalwertberichtigung auf Forderungen.
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F. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags 

Über das Ergebnis von Erweiterungen des Prüfungsauftrags, die sich aus gesetzlichen

Vorschriften sowie aus der Betriebssatzung ergeben und sich nicht unmittelbar auf den Jah-

resabschluss oder Lagebericht beziehen, berichten wir in diesem Berichtsabschnitt.

I. Feststellungen zum Risikofrüherkennungssystem 

Der Eigenbetrieb gehört nicht zu den Unternehmen, die gesetzlich verpflichtet sind, ein Risi-

kofrüherkennungssystem einzuführen (vgl. § 91 Abs. 2 AktG). Die Prüfung eines entspre-

chenden Überwachungssystems war somit auch nicht Gegenstand der Prüfung

(vgl. § 317 Abs. 4 HGB).

II. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 89 Abs. 3 EigAnVO

i.V.m. § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem

Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshö-

fen veröffentlichten IDW  PS 720 "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprü-

fung nach § 53 HGrG" beachtet. 

Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der

erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen

Vorschriften und den Bestimmungen  und der Geschäftsordnung für den gesetzlichen

Vertreter des Eigenbetriebes geführt worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in der Anlage  dargestellt.

Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die

nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung

von Bedeutung sind.





Anlage 1

Stadtwerke Bad Dürkheim - Abwasserbeseitigung, Bad Dürkheim

Bilanz zum 31. Dezember 2020

A K T I V A

31.12.2020 31.12.2019
EUR EUR

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Konzessionen,
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte
und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten
und Werten 66.777,44 74.772,14

II. Sachanlagen
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit

Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten 377.771,00 377.771,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit

Wohnbauten 2.951,00 2.951,00
3. Abwasserbehandlungsanlagen 841.794,75 817.548,80
4. Abwassersammelanlagen 13.529.648,32 13.844.775,97
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung 242.972,71 232.957,34
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 94.328,72 156.594,11

15.089.466,50 15.432.598,22

15.156.243,94 15.507.370,36

B. UMLAUFVERMÖGEN

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 403.478,35 330.774,25
2. Forderungen an den Einrichtungsträger 9.042.546,94 8.705.674,92
3. Sonstige Vermögensgegenstände 130,25 375,96

9.446.155,54 9.036.825,13

9.446.155,54 9.036.825,13

24.602.399,48 24.544.195,49

P A S S I V A

31.12.2020 31.12.2019
EUR EUR

A. EIGENKAPITAL

I. Stammkapital 5.000.000,00 5.000.000,00

II. Zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und
Zuschüsse) 6.440.167,94 6.440.167,94

III. Allgemeine Rücklage 8.020.650,79 7.761.836,33

IV. Gewinnvortrag 286.597,09 258.814,46

V. Jahresgewinn 117.750,96 286.597,09

19.865.166,78 19.747.415,82

B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE 3.055.319,00 3.190.577,00

C. RÜCKSTELLUNGEN
Sonstige Rückstellungen 10.500,00 11.000,00

D. VERBINDLICHKEITEN
1. Förderdarlehen 1.033.319,97 1.180.187,79
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 336.137,70 246.835,06
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger 3.295,51 15.545,94
4. Sonstige Verbindlichkeiten 298.660,52 152.633,88

1.671.413,70 1.595.202,67

24.602.399,48 24.544.195,49



Anlage 2

  Stadtwerke Bad Dürkheim - Abwasserbeseitigung, Bad Dürkheim

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020

2020 2019
EUR EUR

1. Umsatzerlöse 3.440.543,62 3.410.809,16

2. Sonstige betriebliche Erträge 0,00 12.146,81

3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-

und Betriebsstoffe und für
bezogene Waren 554.842,56 525.158,77

b) Aufwendungen für bezogene
Leistungen 822.273,76 683.400,57

1.377.116,32 1.208.559,34

4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 452.786,50 441.801,33
b) Soziale Abgaben und

Aufwendungen für
Altersversorgung und für
Unterstützung 126.528,29 125.301,57
- davon für Altersversorgung:

EUR 36.055,56 (Vorjahr:
EUR 36.851,46)

579.314,79 567.102,90

5. Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen 970.373,67 957.798,24

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 395.871,94 403.093,45

7. Sonstige Zinsen und ähnliche
Erträge 767,22 1.078,21

8. Ergebnis nach Steuern 118.634,12 287.480,25

9. Sonstige Steuern 883,16 883,16

10. Jahresgewinn 117.750,96 286.597,09
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Stadtwerke Bad Dürkheim

Abwasserbeseitigung

Anhang 2020

I. Erläuterungen zur Bilanz

1. Allgemeines

Die Bilanz wurde gemäß § 22 Abs. 2 der EigAnVO Rhld.-Pf nach den Bestimmungen des HGB 

für große Kapitalgesellschaften erstellt, soweit sich aus der Verordnung nichts anderes ergibt.

2. Anlagevermögen 

Das Anlagevermögen wurde grundsätzlich wie bisher zu Anschaffungskosten bzw. 

Herstellungskosten und, soweit abnutzbar, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, 

bewertet.

Nach dem 31. Dezember 2017 angeschaffte Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, 

GHUHQ� $QVFKDIIXQJVNRVWHQ� ZHQLJHU� DOV� ���� ¼� EHWUDJHQ�� ZHUGHQ� VRIRUW� DOV� $XIZDQG� HUIDVVW�

(entsprechend dem § 6 Abs. 2 EStG). Übersteigen die Anschaffungskosten der selbständig 

nutzbaren AnlagenJ�WHU� ���� ¼�� DEHU� QLFKW� ������ ¼�� ZHUGHQ� GLHVH� LQ� HLQHP� 6DPPHOposten 

aufgenommen, der über einen Zeitraum von 5 Jahren linear abgeschrieben wird (analog § 6 

Abs. 2a EStG). 

Bis 2003 wurde bei Anlagenzugängen die halbe Jahresabschreibung angesetzt. Seit 2004 

erfolgt die Abschreibung der Zugänge monatsgenau.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagennachweis, entsprechend 

dem gem. § 25 Abs. 3 EigAnVO beigefügten Formblatt 2 ± Anlagennachweis:
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Stadtwerke Bad Dürkheim
 - Abwasserbeseitigungseinrichtung -

Anschaffungs- und  Herstellungskosten Abschreibungen Kennzahlen
Posten des Anlagevermögens Anfangs- Zugang Abgang Umbu- Endstand Anfangs- Abschrei- Umbu- angesammelte Endstand Restbuch- Restbuch- Durch. Durch-

stand chungen stand bungen im chun- Abschreibungen werte werte schnittl. schnittl.

31.12.2020 Wirtschafts- gen auf die in Spal- 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2019 Abschrei- Rest-

jahr te 4 ausgewie- bungs- buch-

senen Abgänge satz wert

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR v.H. v.H.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I. Immaterielle Vermögensgegenstände
  entgeltlich erworbene Konzessionen, 
  gewerbliche Schutzrechte und ähnliche 
  Rechte und Werte sowie Lizenzen an 
  solchen Rechten und Werten 228.757,22 0,00 0,00 0,00 228.757,22 153.985,08 7.994,70 0,00 0,00 161.979,78 66.777,44 74.772,14 3,49 29,19

228.757,22 0,00 0,00 0,00 228.757,22 153.985,08 7.994,70 0,00 0,00 161.979,78 66.777,44 74.772,14 3,49 29,19

II. Sachanlagen
1. Grundstücke und grundstücks-
      gleiche Rechte mit Geschäfts-,
      Betriebs- und anderen Bauten 377.798,79 0,00 0,00 0,00 377.798,79 27,79 0,00 0,00 0,00 27,79 377.771,00 377.771,00 0,00 99,99

2. Grundstücke und grundstücks-
       gleiche Rechte mit Wohnbauten 138.153,30 0,00 0,00 0,00 138.153,30 135.202,30 0,00 0,00 0,00 135.202,30 2.951,00 2.951,00 0,00 2,14

3. Abwasserbehandlungsanlagen 17.927.818,99 94.652,11 0,00 36.306,90 18.058.778,00 17.110.270,19 106.713,06 0,00 0,00 17.216.983,25 841.794,75 817.548,80 0,59 4,66

4. Abwassersammelanlagen

       a) Haupt- und Verbindungssammler 3.232.493,28 0,00 0,00 0,00 3.232.493,28 2.830.928,23 42.994,40 0,00 0,00 2.873.922,63 358.570,65 401.565,05 1,33 11,09

       b) Regenbauwerke 6.009.699,24 46.804,48 0,00 46.461,41 6.102.965,13 4.477.398,62 175.223,39 0,00 0,00 4.652.622,01 1.450.343,12 1.532.300,62 2,87 23,76

      c) Pumpwerke 2.496.874,38 67.071,60 0,00 0,00 2.563.945,98 2.408.541,78 27.836,54 0,00 0,00 2.436.378,32 127.567,66 88.332,60 1,09 4,98

      d) Sammler in der Ortslage
                und Hausanschlüsse 37.017.041,71 322.087,34 17.648,22 4.554,43 37.326.035,26 25.194.464,01 556.052,58 0,00 17.648,22 25.732.868,37 11.593.166,89 11.822.577,70 1,49 31,06

5. Betriebs- und Geschäftsausstattung 669.713,85 63.574,37 0,00 0,00 733.288,22 436.756,51 53.559,00 0,00 0,00 490.315,51 242.972,71 232.957,34 7,30 33,13

6. geleistete Anzahlungen und
     Anlagen im Bau 156.594,11 25.057,35 0,00 -87.322,74 94.328,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.328,72 156.594,11

68.026.187,65 619.247,25 17.648,22 0,00 68.627.786,68 52.593.589,43 962.378,97 0,00 17.648,22 53.538.320,18 15.089.466,50 15.432.598,22 1,40 21,99

Gesamt 68.254.944,87 619.247,25 17.648,22 0,00 68.856.543,90 52.747.574,51 970.373,67 0,00 17.648,22 53.700.299,96 15.156.243,94 15.507.370,36 1,41 22,01

A n l a g e n n a c h w e i s   2 0 2 0
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Umlaufvermögen

Auch die Gegenstände des Umlaufvermögens wurden grundsätzlich mit den Anschaffungs-

bzw. Herstellungskosten bewertet, soweit nicht ein niedrigerer Wert gem. § 253 Abs. 3 HGB 

anzusetzen war.

Zur Abdeckung des allgemeinen Kreditrisikos sowie der Zinsverluste und der Mahn- und 

Beitreibungskosten ist in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen eine 

Pauschalwertberichtigung in Höhe von ca. 1 % (4.000,00 ¼� enthalten.

Der Forderungenspiegel gem. § 25 Abs. 2 Nr. 2 EigAnVO stellt sich wie folgt dar:

Forderungen und Sonstige 
Vermögensgegenstände
Stand 31.12.2020

bis zu einem Jahr
von mehr als 

einem Jahr
insgesamt

EUR EUR EUR

Forderungen

 - aus Lieferungen und Leistungen 403.478,35 0,00 403.478,35
(330.774,25) (0,00) (330.774,25)

 - an den Einrichtungsträger

a) aus der Anlage von Kassenmitteln 9.014.978,31 0,00 9.014.978,31
(8.565.265,59) (0,00) (8.565.265,59)

b) aus sonstigen Forderungen 27.568,63 0,00 27.568,63
(140.409,33) (0,00) (140.409,33)

 - Sonstige Vermögensgegenstände 130,25 0,00 130,25
(375,96) (0,00) (375,96)

Gesamt 9.446.155,54 0,00 9.446.155,54
(9.036.825,13) (0,00) (9.036.825,13)

Die Zahlen in Klammern betreffen das Vorjahr.

Forderungen mit einer Restlaufzeit
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3. Eigenkapital

a) Zusammensetzung und Entwicklung (gem. § 25 Abs. 2 Nr. 1 EigAnVO)

Eigenkapital Stand Zugang Abgang Stand

01.01.2020 2020 2020 31.12.2020

EUR EUR EUR EUR

Stammkapital 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

Zweckgebundene 
Rücklagen 
(Zuweisungen und Zuschüsse)

6.440.167,94 0,00 0,00 6.440.167,94

Allgem. Rücklage 7.761.836,33 258.814,46 0,00 8.020.650,79

Gewinnvortrag 258.814,46 286.597,09 258.814,46 286.597,09

Jahresgewinn 286.597,09 117.750,96 286.597,09 117.750,96

Gesamt 19.747.415,82 663.162,51 545.411,55 19.865.166,78

 

'HU�-DKUHVJHZLQQ������LQ�+|KH�YRQ������������¼�ZXUGH�JHPl��%HVFKOXVV�GHV�6WDGWUDWHV�YRP�

01.09.2020 auf neue Rechnung vorgetragen. Weiterhin wurde in gleicher Sitzung die 

Umbuchung des Gewinnvortrages vom 31.12.2019 in Höhe von 258.814,���¼�LQ�GLH�$OOJHPHLQH�

Rücklage beschlossen.

b) Überleitung vom Vorjahresergebnis zum Gewinnvortrag 

(gem. § 25 Abs. 2 Nr. 3 EigAnVO)

Jahresgewinn 2019 286.597,09 EUR

Gewinnvortrag 31.12.2019 258.814,46 EUR

Umbuchung zum 01.01.2020 258.814,46 EUR

Gewinnvortrag 31.12.2020 286.597,09 EUR
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4. Empfangene Ertragszuschüsse (gem. § 23 Abs. 3 EigAnVO)

 

2019 2020

Anfangsbestand �������������¼        �������������¼         

Zuführung - �¼                        ����������¼              

Auflösung �����������¼           �����������¼            

Endbestand �������������¼        �������������¼         

 

Die Auflösung der Ertragszuschüsse erfolgte linear mit 3% über die Abschreibungsdauer der 

vereinbarten Baukostenzuschüsse.

5. Rückstellungen

Die Bewertung der Rückstellungen erfolgt gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB mit dem nach

vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag. 

Entwicklung der Rückstellungen (§ 25 Abs. 2 Nr. 1 EigAnVO)

Verbrauch (V)

Stand Zuführung Auflösung (A) Stand
01.01.2020 2020 2020 31.12.2020

EUR EUR EUR EUR

2019 11.000,00 0,00 11.000,00 (V) 0,00

2020 0,00 10.500,00 0,00 10.500,00

Gesamt 11.000,00 10.500,00 11.000,00 (V) 10.500,00

Rückstellung für 

Wirtschaftsprüfung
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6. Verbindlichkeiten 

Verbindlichkeitenspiegel
(§ 285 Nr. 1 und 2 HGB / § 25 Abs. 1 Nr. 1 EigAnVO) 

Die Verbindlichkeiten, die grundsätzlich mit ihren Rückzahlungsbeträgen, Nennbeträgen bzw. 

Rechnungsbeträgen passiviert sind, sind nach ihren Fälligkeiten unter Angabe ggf. gewährter 

Sicherheiten in dem nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel dargestellt. 

Verbindlichkeiten
Restlaufzeit 

Restlaufzeit 

über 1 Jahr Restlaufzeit 
Gesamt

bis zu 1 Jahr  bis zu 5 Jahren über 5 Jahre

EUR EUR EUR EUR

146.867,82 583.255,93 303.196,22 1.033.319,97
(146.867,82) (584.405,57) (448.914,40) (1.180.187,79)

336.137,70 0,00 0,00 336.137,70
(246.835,06) (0,00) (0,00) (246.835,06)

3.295,51 0,00 0,00 3.295,51
(15.545,94) (0,00) (0,00) (15.545,94)

298.660,52 0,00 0,00 298.660,52
(152.633,88) (0,00) (0,00) (152.633,88)

784.961,55 583.255,93 303.196,22 1.671.413,70
(561.882,70) (584.405,57) (448.914,40) (1.595.202,67)

*) Es bestehen die branchenüblichen Eigentumsvorbehalte.

Die Zahlen in Klammern betreffen das Vorjahr.

aus Lieferungen und 
Leistungen*

aus Förderdarlehen

gegenüber dem 
Einrichtungsträger

Sonstige 
Verbindlichkeiten

Gesamt

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger betreffen die anteilige 

Weiterberechnung von Lohnkosten für Reinigungspersonal (3 7¼�.
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I I .  Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Allgemeines 

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß Formblatt 4 (Anlage 4 zu § 24 Abs. 1 EigAnVO) 

in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

2. Aufteilung der Umsatzerlöse (§ 285 Nr. 4 HGB)

EUR

Schmutzwasserentgelte (inkl. Weinbaubeitrag und Korrekturen Vorjahre) 2.106.662,70

Niederschlagswasserentgelte (inkl. Korrekturen Vorjahre) 777.392,37

Laufende Kostenerstattungen für Straßenoberflächenentwässerung 262.134,00

Erlöse von gebietsfremden Abnehmern 3.270,96

Erlöse aus Weiterberechnung 103.734,14

Auflösung empfangene Ertragszuschüsse 176.885,17

Miet- und Pachteinnahmen 10.464,28

Gesamt 3.440.543,62

 

3. In 2. enthaltene Periodenfremde Erträge und Aufwendungen
(§ 277 Abs. 4 Satz 3 HGB)

 

in Umsatzerlösen EUR

Korrekturen Vorjahre Schmutzwasser Haushalte 216,72

Korrekturen Vorjahre Schmutzwasser Gewerbe -5,04

Korrekturen Vorjahre Wiederkehrende Beiträge Haushalt 59,63

Korrekturen Vorjahre Wiederkehrende Beiträge Gewerbe 123,28

Periodenfremde Erträge insgesamt 394,59

4. Weitere Periodenfremde Erträge und Aufwendungen

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten periodenfremde Aufwendungen aus der 

Abrechnung der Verwaltungskoste Q�DXV�GHP�9RUMDKU�PLW�GHU�6WDGW����7¼��XQG�GHU�=XI�KUXQJ�

YRQ�:HUWEHULFKWLJXQJHQ����7¼��
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III. Sonstige Angaben

1. Mengen- und Tarifstatistik (§ 25 Abs. 1 Nr. 2 EigAnVO)

Die dem Berichtsjahr zugrunde liegenden Abwasserentgelte wurden mit Wirkung ab 

01.01.2014 beschlossen:

seit 01.01.2014

Entgelte Schmutzwasser

Schmutzwassergebühr 1,68 ¼�P3

Zusatzgebühr Weinbau je 500 m² 2,41 ¼�(LQK

Entgelte Niederschlagswasser

Benutzungsgebühr / Jahr
(tatsächlich bebaute und angeschlossene Fläche)

0,23 ¼�P2

wiederkehrender Beitrag / Jahr
(Grundstücksfläche x Grundflächenzahl)

0,18 ¼�P2

Einmaliger Beitrag Schmutzwasser

für Herstellung Straßenleitungen �����¼�P2

für Herstellung übriger Anlagen �����¼�P2

Einmaliger Beitrag Oberflächenwasser

für Herstellung Straßenleitungen �����¼�P2

für Herstellung übriger Anlagen �����¼�P2
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Aufteilung der Abwasserentgelte und Bemessungsgrundlagen

EUR EUR

Schmutzwasserentgelte 1.241.961 m³ 2.166.361,40 1.212.666 m³ 2.109.933,66

Wiederkehrende Beiträge

Niederschlagswasser *
2.186.125 m² 393.502,45 2.201.852 m² 396.333,24

Benutzungsgebühr

Niederschlagswasser *
1.627.735 m² 374.378,99 1.656.779 m² 381.059,13

Kostenerstattungen für 

Straßen *
673.713 m² 249.583,00 676.845 m² 262.134,00

2019 2020

* Bei den Flächenangaben handelt es sich um abgerechnete Flächen, die sich aus den Erlösen 

geteilt durch die Entgelte je m² ergeben. Die Straßenflächen haben sich durch eine 

Neuvermessung in einem Ortsteil tatsächlich erhöht. Die Kostenerstattungen des laufenden 

Jahres für die Oberflächenentwässerung der Gemeinde-straßen beruhen auf einer Abrechnung 

mit tatsächlichen Zahlen des Jahres 2020 und werden seit 2009 jeweils zeitnah im Abschluss 

berücksichtigt.

 

2. Personal

a) Entwicklung und durchschnittliche Zahlen der Belegschaft (§ 285 Nr. 7 
HGB / § 25 Abs. 1 Nr. 3 und Nr. 5 EigAnVO)

Durchschnittliche Stand der
Beschäftigtenzahl Beschäftigten am 31.12.

2019 2020 2019 2020

Angestellte im Verwaltungsbereich 1 1 1 1

Angestellte im technischen Bereich 2 2 2 2

Arbeiter im technischen Bereich 6 6 6 6

Sonstige Teilzeitbeschäftigte 2 0 2 0

Gesamt 11 9 11 11

Im Wirtschaftsjahr 2020 konnte mangels Bewerbern keine Auszubildendenstelle besetzt werden. 

Die Veränderung bei den Teilzeitbeschäftigten ausschließlich im Bereich der Reinigung resultiert 

aus dem Wechsel einer Mitarbeiterin in Altersrente und der neuen Zuordnung einer weiteren

Mitarbeiterin. Da sie einen Arbeitsvertrag bei der Stadtverwaltung hat, wird die anteilige 

Kostenzuordnung ab 2020 als Aufwand in den Fremdleistungen dargestellt.
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b) Personalaufwand für Tätigkeiten im Wirtschaftsjahr
(§ 285 Nr. 9 a und c HGB / § 25 Abs. 1 Nr. 3 und Nr. 5 EigAnVO)

2020

EUR

Löhne und Gehälter für sonstige Beschäftige 

Soziale Abgaben und Aufwendungen für 

Altersversorgung und für Unterstützung

davon für Altersversorgung

für alle übrigen Aufwendungen

Gesamt lt. Gewinn- und Verlustrechnung: 567.102,90 579.314,79

90.472,73

36.851,46

88.450,11

125.301,57

441.801,33

126.528,29

2019

EUR

452.786,50

36.055,56

Die Verwaltungskostenabrechnung der Stadt wird ab dem Wirtschaftsjahr 2018 auf Basis des 

KGST-Berichtes (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement) berechnet. Es 

werden 10% der Personalkosten der Beschäftigten im Abwasserbetrieb als Gemeinkosten zu 

Grunde gelegt (55 7¼���

Für die Mitarbeiter besteht eine Zusatzversorgung bei der Zusatzversorgungskasse der 

bayerischen Versorgungskammer (BVK), München. Die Versorgungszusage regelt sich nach 

§ 25 TVöD-V in Verbindung mit dem Tarifvertrag Altersvorsorge-TV-Kommunal (ATV-K). Der 

derzeitige Umlagesatz beträgt 7,75 % vom zusatzversorgungspflichtigen Entgelt. Davon werden 

4,0 % als Zusatzbeitrag vom Arbeitgeber zum Aufbau eines Kapitalstocks zur schrittweisen 

Umstellung des Finanzierungsverfahrens auf eine Kapitaldeckung an die BVK abgeführt. Die 

Umlage (3,75 %) ist bis 31.12.2022 festgeschrieben. Für 2020 beträgt die Summe der 

umlagepflichtigen Löhne und Gehälter 444 7¼�

Da keine Werkleitung bestellt ist, entfällt die Angabe zu den Werkleiterbezügen gemäß 

§ 25 Abs. 1 Nr. 5 EigAnVo.
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3. Entgeltsbedarf und Entgeltsaufkommen

Als Ergebnis der durchgeführten Nachkalkulation wurden folgende Werte ermittelt:

Entgeltsbedarf I je Einwohner / Jahr 103,34 ¼

Entgeltsbedarf II je Einwohner / Jahr 
(d.h. einschließlich Eigenkapitalverzinsung)

110,64 ¼

Entgeltsaufkommen je Einwohner / Jahr 107,30 ¼

 

IV. Gesamtaufstellung der Prüfungskosten (§ 285 Nr. 17 HGB)

Für Abschlussprüfungsleistungen in dem Wirtschaftsjahr 2020 wird ein Gesamthonorar in Höhe 

von (netto) 8.500 ¼ berechnet.

V. Angaben über Geschäfte mit nahe stehenden Unternehmen und 
Personen (§ 285 Nr. 21 HGB)

Geschäfte mit Gesellschaftern und nahe stehenden Personen zu nicht marktüblichen Bedingungen 

sind im Wirtschaftsjahr nicht angefallen.

VI. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Bilanzstichtag 
(§ 285 Nr. 33 HGB)

Nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres gab es keine nennenswerten Vorgänge von besonderer 

Bedeutung betreffend das Wirtschaftsjahr 2020. Nach derzeitiger Einschätzung werden die 

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf unsere Geschäftstätigkeit als gering eingeschätzt.

VII.  Gewinnverwendungsvorschlag (§ 285 Nr. 34 HGB)

Der Gewinn 2020 soll auf das neue Wirtschaftsjahr vorgetragen werden.
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I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell

Die Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Dürkheim wird als Eigenbetrieb unter dem 

1DPHQ� Ä6WDGWZHUNH� %DG� '�UNKHLP� ± $EZDVVHUEHVHLWLJXQJ³� JHI�KUW�� 'HU� =ZHFN� GHV�

Eigenbetriebes ist, das Schmutz- und Niederschlagswasser von den im Gebiet des 

Einrichtungsträgers gelegenen Grundstücken abzuleiten und unschädlich zu beseitigen sowie das 

Einsammeln, Abfahren, Aufbereiten und Verwerten von Schlamm aus zugelassenen 

Kleinkläranlagen.

Grundlage bildet die Betriebssatzung der Stadtwerke Bad Dürkheim ± Abwasserbeseitigung vom 

16.01.2003. Die laufende Betriebsführung gemäß Betriebssatzung § 6 erfolgt durch die Stadtwerke 

Bad Dürkheim GmbH.

Im Gebiet der Stadt Bad Dürkheim wohnen 19.331 meldepflichtige Einwohner (Stand 31.12.2020

lt. Einwohnermeldeamt) und 7 NATO-Angehörige.

II. Wirtschaftsbericht

1. Geschäftsverlauf

Zum 01.01.2014 konnten aufgrund rückläufiger Abschreibungen die wesentlichen 

Abwasserentgelte gesenkt werden. Seither sind die Abschreibungen gegenüber 2014 wieder um 

11 % angestiegen. Trotz dieser Erhöhung wird angesichts des ausreichenden Betriebsergebnisses 

und der zugehörigen Nachkalkulation eine Entgeltanpassung derzeit als nicht erforderlich gesehen.

Die Corona-Pandemie hat zu Beginn bei der Kläranlage zu der wichtigen Frage geführt, ob eine 

Ansteckung über das Abwasser möglich ist. Zum Glück konnte die Wissenschaft hier relativ schnell 

Entwarnung geben. Eine Ansteckungsgefahr besteht nicht, es sind nur abgestorbene Viren 

nachweisbar. Selbstverständlich werden auf der Kläranlage aufgrund der grundsätzlich 

vorhandenen Keime immer Hygienemaßnahmen eingehalten, zum Schutz des Personals war dies 

jedoch eine entscheidende Frage. Da das Personal vor Ort arbeiten muss, wurde durch

organisatorische Maßnahmen der Kontakt untereinander soweit als möglich reduziert. Insgesamt 

gab es im Kanalwerk keine Corona-bedingten kritischen Situationen.

Auf der Kläranlage wurden verschiedene Optimierungsmaßnahmen vorgenommen, insbesondere 

die Erneuerung der Rührwerke im Belebungsbecken III. Im Versorgungsbereich wurden 

verschiedene Kanalstrecken erneuert und verlegt. Ebenso wurde in dezentrale Anlagen investiert, 

wie die Ausstattung des Regenüberlaufbeckens am Wurstmarktplatz mit Wirbeljets oder die 

Erneuerung des Pumpwerks im Ortsteil Trift.
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Das Jahresergebnis 2020 in Höhe von 118 7¼�KDW�sich gegenüber dem Ergebnis von 287 7¼�LP�

Jahre 2019 um 169 7¼�verringert. Auch das für 2020 geplante Ergebnis im Wirtschaftsplan in Höhe 

YRQ�����7¼�wurde nicht ganz erreicht.

Insgesamt kann der Geschäftsverlauf dennoch als zufriedenstellend beurteilt werden.

2. Lage

Die Lage des Unternehmens ist von langfristigen Entwicklungen und Investitionen geprägt. 

Insgesamt kann die wirtschaftliche Lage als gut bezeichnet werden.

a) Ertragslage

Das Jahresergebnis der Abwasserbeseitigung weist im Geschäftsjahr 2020 einen Jahresgewinn 

von 118 7¼� �LP�9RUMDKU�287 7¼��DXV��ZRYRQ�DXI�GDV�EHWULHEOLFKH�(UJHEQLV�117 7¼�XQG�DXI�GDV�

Finanzergebnis 1 7¼ (Zinsen).

In Summe verringert sich das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr um 169 7¼. Dem leichten 

Anstieg der Umsatzerlöse (+ 30 7¼) steht insbesondere ein höherer Materialaufwand (+ 169 7¼��

sowie höhere Abschreibungen (+ 13 7¼�� JHJHQ�EHU��'HU Personalaufwand hat sich um 12 7¼�

erhöht.

Die gesamte Schmutzwassermenge (inkl. Sonder- und gebietsfremden Einleitern) verringerte 

sich im Geschäftsjahr gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 29.295 m³ (- 2,36 %) auf 

1.212.666 m³. Hauptsächlich resultiert dies aus dem Mengenrückgang leitungsgebundener 

Direktanlieferer um 28.836 m³. Die Abwassermenge aus der Umkehrosmoseanlage im 

Wasserwerk Bruch war mit 101.643 Tm³ (- 2.510 Tm³) nahezu unverändert.

Die kapazitätsmäßige Auslastung der Kläranlage betrug in der Spitze im Juli 2020 92.742 

Einwohnerwerte BSB5(60) nachdem nach einer längeren Trockenperiode ein Starkregen einsetzte, 

der die Ablagerungen im Kanal löste und quasi als Bugwelle zur Kläranlage transportierte. Der

höchste Wert während der Weinkampagne betrug 88.900 Einwohnerwerte BSB5(60) im September 

und lag damit ebenfalls oberhalb der Gesamtleistungsfähigkeit für den Dauerbetrieb von 50.700 

Einwohnerwerten BSB5(60). Aufgrund der nur kurzfristig aufgetretenen Spitze führte dies zu keiner 

Beeinträchtigung der Leistung der Kläranlage, sämtliche Überwachungswerte wurden 

kontinuierlich eingehalten.

Das Jahresmittel lag bei 38.574 EW BSB5, was einer mittleren Auslastung von 85 % entspricht.

Auf der Ertragsseite erhöhen sich die Umsatzerlöse um insgesamt 30 7¼� inklusive der 

periodenfremden (neutralen) Erlöse. Der Anstieg ergibt sich im Wesentlichen aus gestiegenen 

Kostenerstattungen für Straßenoberflächenentwässerung (+ 12 7¼� sowie aus einer Zunahme der 

1LHGHUVFKODJVZDVVHUHQWJHOWH�������7¼� und der Weiterberechnungen (+ 63 7¼�� Letztere erhöhen 
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gleichermaßen den Materialaufwand. Rückläufig waren die Erträge aus Schmutzwasserentgelten

(- 56 7¼� insbesondere durch den Mengenrückgang bei den Direktanlieferern (- ���7¼�. Die Miet-

und Pachteinnahmen �����7¼��XQG�GLH�$XIO|VXQJ�YRQ�(UWUDJVzuschüssen (- ����7¼� bleiben nahezu 

konstant.

Sonstige Erträge, wie z.B. im Vorjahr Erstattungen aus Versicherungsfällen, 

Schadensersatzansprüchen und weiterberechneten Bauleistungen, fielen im Geschäftsjahr nicht 

an.

Die Zinserträge blieben bei konstant niedrigen Zinsen unverändert bei 1 7¼�

Auf der Aufwandseite stiegen die Materialaufwendungen insgesamt um 169 7¼, wobei sich die 

die Materialkosten um 30 7¼�und die Fremdleistungen um 139 7¼�erhöhten. Die Personalkosten

stiegen durch die tarifliche Gehaltsanpassung um 12 7¼.

Der Anstieg der Abschreibungen um 13 7¼� zeigt, dass im Saldo die hinzugekommenen 

Abschreibungen der Neuinvestitionen etwas höher sind als die entfallenden Abschreibungen nach 

Erreichen der Nutzungsdauer.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen insbesondere die Abwasserabgabe, die 

Verwaltungskosten der Stadtwerke GmbH, Gebühren, Versicherungen, Wirtschaftsprüfung, usw.

Sie verringerten sich in Summe um 7 7¼ im Wesentlichen aufgrund geringerer Kosten für Aus- und 

Fortbildung (fehlender Azubi und Corona).

b) Finanzlage

In der Kapitalstruktur ergibt sich eine leichte Verringerung der Eigenkapitalquote (unter 

Einbeziehung der empfangenen Ertragszuschüsse) von 93,5 % auf 93,2 %, begründet in der 

Auflösung der Ertragszuschüsse. Die Bilanzsumme steigt geringfügig um 0,24 % bzw. 58 7¼. Das 

Eigenkapital ist entsprechend des Jahresgewinns um 118 7¼� DQJHVWLHJHQ�� Die bilanzierten 

Ertragszuschüsse reduzieren sich auflösungsbedingt um 136 7¼��Das Anlagevermögen ist zu 

151,2 % (im Vorjahr 147,9 %) durch Eigenmittel aus Eigenkapital und Ertragszuschüsse gedeckt

(Anlagendeckungsgrad I). Der Anlagendeckungsgrad II, der sich aus dem Verhältnis von 

Eigenkapital, empfangener Ertragszuschüsse und langfristigem Fremdkapital zum 

Anlagevermögen berechnet, verbesserte sich von 154,6 % auf 157,1 %.

Die Investitionen in Höhe von 619 7¼�umfassen mit 322 7¼�hauptsächlich die Erneuerung und 

9HUOHJXQJ�YRQ�.DQDOOHLWXQJHQ��GDYRQ�����7¼�I�U Hausanschlüsse. Weitere Investitionen erfolgten 

in Regenbauwerke mit 93 7¼ (Wirbeljets Regenüberlaufbecken Wurstmarktplatz), in 

Abwasserbehandlungsanlagen mit 42 7¼�(Erneuerung der Rührwerke im Belebungsbecken III) und 

in Pumpwerke mit ���7¼ (neues Pumpwerk Trift) sowie in eine neue Umwälzpumpe im Faulturm.
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Die Zugänge zur Betriebs- und Geschäftsausstattung mit insgesamt 64 7¼�betreffen mit 46 7¼�

hauptsächlich eine neue und breitere Schiebetoranlage der Einfahrt Kläranlage, einen Planscanner 

sowie Ersatz von IT-Anlagen.

Anlagen in Bau in Höhe von 25 7¼, die erst in Folgejahren fertiggestellt und buchhalterisch aktiviert 

werden, betreffen die Planungskosten für den Bau des zweiten Faulturms.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit des Eigenbetriebes weist einen positiven Betrag 

von 1.175 7¼�DXV. Abzüglich der Beträge für Investitionen in Höhe von 619 7¼�und dem Cashflow 

aus der Finanzierungstätigkeit von 106 7¼, ergibt sich in Summe eine zahlungswirksame 

Veränderung des Finanzmittelbestands in Form einer Überdeckung in Höhe von 450 7¼.

c) Vermögenslage

Das Anlagevermögen (ohne Finanzanlagen) hat sich um 351 7¼ verringert (Restbuchwerte). Den 

Anlagenzugängen (ohne Umbuchungen aus Vorjahren) in Höhe von 619 7¼� VWHKHQ�

Abschreibungen in Höhe von 970 T¼�JHJHQ�EHU��Der Kassenbestand erhöhte sich um 450 7¼�DXI�

9.015 7¼.

Zum 31.12.2020 beträgt die Bilanzsumme 24.602 7¼� XQG� KDW� VLFK� JHJHQ�EHU� GHP� 9RUMDKU�

(24.544 7¼��XP�58 7¼�erhöht.

III. Prognosebericht

Für das Jahr 2021 wird im Wirtschaftsplan ein Gewinn von 130 7¼� YHUDQVFKODJW�� GHU� QDFK�

derzeitiger Einschätzung erreicht werden kann. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den 

Geschäftsverlauf 2021 werden als gering eingeschätzt.

Größere Baumaßnahmen im Wirtschaftsplan 2021 sind die Fortsetzung von Planung und Bau 

eines zweiten Faulturms, eine zweite Rödostrommel für Schlammvorentwässerung, die Planung 

des Regenrückhaltebeckens Seebach und vor allem der erste Bauabschnitt der Kanalerneuerung 

im Rustengut sowie die Kanalerneuerung im Holzweg (500 m).

IV. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

Bundesweit gibt es regelmäßig Diskussionen, ob die Anforderungen an Kläranlagen erhöht werden 

müssten und eventuell weitere Reinigungsstufen vorgeschrieben werden sollten. In der Regel wird 

von einer vierten Reinigungsstufe gesprochen, wobei außer Acht gelassen wird, dass für 

unterschiedliche Schadstoffe (Arzneimittelrückstände, Pflanzenschutzmittel, etc.) auch 

unterschiedliche Verfahren benötigt werden. In Konsequenz müssten mehrere Reinigungsstufen 

ergänzt werden. Eine oder mehrere zusätzliche Reinigungsstufen würden umfangreiche 
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Investitionen auf der Kläranlage erfordern und zu zusätzlichen Betriebskosten führen, so dass eine 

entsprechende Anpassung der Entgelte notwendig werden könnte.

Falls weitere größere Gewerbebetriebe oder eine Papierfabrik an das Kanalnetz angeschlossen 

werden sollen, wäre es aus Kapazitätsgründen erforderlich, in der Kläranlage eine weitere 

Beckengruppe bestehend aus Belebungsbecken und Nachklärbecken zu errichten. 

Der seitens der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd geforderte digitale 

Generalentwässerungsplans (GEP) für das gesamte Stadtgebiet ist erstellt. Mit diesem

digitalisierten Kanalplan können Simulationen verschiedener Regenereignisse wie auch sonstiger 

Einleitungen durchgeführt werden. Der SGD wurde der GEP vorgelegt, da dieser insbesondere für 

die beantragten Misch- und Niederschlagswassereinleitungen gefordert wurde, wo bisher noch 

keine Erlaubnis vorlag bzw. die Erlaubnisfrist abgelaufen ist.

Ebenso wird von der SGD eine Regenrückhaltung für extreme Regenereignisse im Stadtteil 

Seebach gefordert. Berechnungen auf Basis der digital vorliegenden Kanalnetzdaten zeigten, dass 

es keine Alternative zu dem bereits vor Jahren diskutierten Regenrückhaltebecken gibt. Die Kosten 

für das Regenrückhaltebecken werden auf ca. 3,4 Mio. ¼� JHVFKlW]W�� Mit den ersten 

Planungsschritten wurde begonnen.

Aufgrund der stabilen Liquiditäts- und Eigenkapitalsituation sind Liquiditätsrisiken derzeit nicht 

erkennbar. Die Liquiditätslage ist auch langfristig ausreichend, es sind keine Engpässe zu 

erwarten.

2. Chancenbericht

Die Optimierung der Anlagentechnik auf der Kläranlage in den letzten Jahren hat mehrere 

Engpässe beseitigt und die Anlagenleistung insbesondere während der Weinkampagne erheblich 

gesteigert. Mit dem geplanten zweiten Faulturm kann die Aufnahmekapazität und die Verweilzeit 

des Faulschlammes erhöht und damit eine nochmalige Verbesserung der Effizienz erzielt werden.

Die Digitalisierung der Kanaldaten und die darauf basierende Kanalnetzberechnung im Rahmen 

des GEP ermöglicht eine weitere Optimierung des Bad Dürkheimer Kanalnetzes.

Insgesamt wird im Bereich Abwasser kontinuierlich geprüft, wie die Anlagen technisch und 

wirtschaftlich optimiert werden können. Es werden entsprechende Investitionen in den 

Wirtschaftsplänen vorgeschlagen und nach Beschlussfassung umgesetzt.

3. Gesamtaussage

Die Leistungsfähigkeit und der Ausnutzungsgrad der Betriebsanlagen lassen für die nächsten 

Jahre keine Engpässe im Bereich der Kanalanlagen und der Kläranlage erkennen. Bei einer 

Steigerung der Abwassermenge könnte der Bau einer weiteren Beckengruppe erforderlich werden.
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Stadtwerke Bad Dürkheim - Abwasserbeseitigung, Bad Dürkheim

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Bad Dürkheim - Abwasserbeseitigung, Bad

Dürkheim, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Ver-

lustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem

Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – ge-

prüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtwerke Bad Dürkheim -

Abwasserbeseitigung, Bad Dürkheim, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum

31. Dezember 2020 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den

Vorschriften der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung des Bundeslandes Rheinland-

Pfalz i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handels-

rechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-

nungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächli-

chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage  zum 31.

Dezember 2020 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum

31. Dezember 2020 und

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der

landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage . In allen wesentlichen Be-

langen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den

Vorschriften der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung des Bundeslandes Rheinland-

Pfalz i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handels-

rechtlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

zutreffend dar.
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Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen

gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstim-

mung mit § 317 HGB und § 89 GemO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer

(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-

führt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt

„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-

berichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem

Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und be-

rufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Über-

einstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns er-

langten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere

Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der

den Vorschriften der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung des Bundeslandes Rheinland-

Pfalz i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtli-

chen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresab-

schluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie

der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild

der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage  vermittelt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter ver-

antwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grund-

sätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines

Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeab-

sichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzliche Vertreter dafür verantwortlich,

die Fähigkeit  zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er

die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmens-

tätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der

Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit

zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenste-

hen.

Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts,

der insgesamt unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften ein zutreffendes Bild von
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der Lage  vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Ein-

klang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung des Bundeslandes

Rheinland-Pfalz i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden

handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-

wicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Vor-

kehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung

eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der

Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung des Bundeslandes Rheinland-Pfalz i.V.m. den

einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschrif-

ten zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lage-

bericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss

als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstel-

lungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen

Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage  vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen

mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Ein-

klang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung des Bundeslandes

Rheinland-Pfalz i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden

handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-

wicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prü-

fungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass ei-

ne in Übereinstimmung mit § 317 HGB  unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü-

fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-

führte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen

können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angese-

hen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die

auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen

Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische

Grundhaltung. Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsich-

tigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen

Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnach-
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weise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu

dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist

bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwir-

ken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das

Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten

internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrun-

gen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Um-

ständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit

dieser Systeme  abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von dem gesetzlichen Vertreter angewandten

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem gesetzlichen Vertreter

dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von dem gesetzlichen Ver-

treter angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstä-

tigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche

Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeut-

same Zweifel an der Fähigkeit  zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen kön-

nen. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind

wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresab-

schluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unange-

messen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schluss-

folgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlang-

ten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu

führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses

einschließlich der Angaben sowie, ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-

schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen

Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-,

Finanz- und Ertragslage  vermittelt.

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzes-

entsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage .

• führen wir Prüfungshandlungen zu den vom gesetzlichen Vertreter dargestellten zukunfts-

orientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungs-

nachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von

dem gesetzlichen Vertreter zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurtei-

len die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen.

Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zu-
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Wirtschaftliche Grundlagen, rechtliche und 
steuerrechtliche Verhältnisse

1. Wirtschaftliche Grundlagen

Der Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Dürkheim - Abwasserbeseitigung, Bad Dürkheim, ist als

Eigenbetrieb der Stadt Bad Dürkheim für die Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet Bad

Dürkheim zuständig.

Die folgenden technischen Kennziffern geben Auskunft über den Betriebsumfang des Eigen-

betriebes:

31.12.2020 31.12.2019

Kläranlagen Anzahl 1 1

Pumpwerke Anzahl 14 14

Hausanschlüsse Anzahl 6.398 6.398

Entsorgte Schmutzwassermenge m³ 1.212.666 1.241.961

Fläche für Niederschlagswassergebühr* m² 1.656.779 1.627.735

Fläche für wiederkehrenden Beitrag* m² 2.201.852 2.186.125

Einwohner gem. Einwohnermeldeamt Anzahl 19.331 19.348

*abgerechnete m², zum Teil aus Vorjahren.  

2. Rechtliche Verhältnisse 

Rechtsform: Eigenbetrieb.

Betriebssatzung: Fassung vom 16. Januar 2003.



Anlage 6
Seite 2

Aufgabe des Eigenbetriebes: Aufgabe des Eigenbetriebes ist es, das Schmutz- und

Niederschlagswasser von den im Gebiet des Einrich-

tungsträgers gelegenen Grundstücken abzuleiten und un-

schädlich zu beseitigen sowie das Einsammmeln, Abfah-

ren, Aufbereiten und Verwerten von Schlamm aus zuge-

lassenen Kleinkläranlagen.

Der Eigenbetrieb kann alle seine Betriebszwecke fördern-

den und ihn wirtschaftlich berührenden Hilfs- und Neben-

geschäfte betreiben.

Sitz: Bad Dürkheim.

Wirtschaftsjahr: 1. Januar bis 31. Dezember.

Stammkapital: EUR 5.000.000,00.

Organe des Eigenbetriebes: Die Organe des Eigenbetriebes sind:

 der Werkausschuss,

 der Bürgermeister,

 der Stadtrat.

Bürgermeister: Nach § 5 der Betriebssatzung ist der Bürgermeister

Dienstvorgesetzter der Bediensteten des Eigenbetriebes.

Nach § 6 Abs. 1 der Betriebssatzung wurde auf die Be-

stellung einer Werkleitung verzichtet.

Zur laufenden Betriebsführung bedient sich der Eigenbe-

trieb der Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH.

Werkausschuss/Stadtrat: Der Werkausschuss hat alle Werksangelegenheiten vor-

zuberaten, deren Entscheidung dem Stadtrat gemäß § 32

GemO vorbehalten ist. Zur Zusammensetzung des

Werkausschusses verweisen wir auf die Angaben im An-

hang (Anlage 3).
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Wichtige Verträge: Betriebsführungsvertrag mit der Stadtwerke Bad Dürk-

heim GmbH vom 16. Januar 2003.

Vertrag über die Indirekteinleitung und Vorbehandlung

von belastetem Grundwasser aus dem Betrieb der

Grundwassersanierungsanlage "Fahnenspitze Grundwas-

serabstrom Fels 3" am Bruchhübel, Bad Dürkheim, mit

der BASF AG, Ludwigshafen, vom 28. September 2012.

Rechtliche Verhältnisse zu den

Einleitern: a) Satzung über die Entwässerung und den Anschluss

an die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung -

Allgemeine Entwässerungssatzung - der Stadt Bad

Dürkheim.

b) Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung vom

8. Februar 1996, zuletzt geändert am 9. September

2013.

3. Steuerrechtliche Verhältnisse

Der Eigenbetrieb nimmt die Aufgabe der Abwasserbeseitigung wahr. Hierbei handelt es sich

um einen Hoheitsbetrieb, der nicht der Besteuerung unterliegt.

Der Eigenbetrieb unterhält darüber hinaus keinen Betrieb gewerblicher Art im Sinne des § 4

Abs. 1 KStG.
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Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Ver-
hältnisse nach § 53 HGrG (IDW PS 720)

1. Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte
Offenlegung der Organbezüge

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die
Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche
Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für
die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürf-
nissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Der EBBD wird als Eigenbetrieb geführt. Seine Organe sind der Bürgermeister, der
Werkausschuss und der Stadtrat.

Die Aufgaben des Werkausschusses ergeben sich aus § 4 der Betriebssatzung, der mit
den Regelungen in § 3 Abs. 5 EigAnVO übereinstimmt. Die Aufgaben des Bürgermeis-
ters regelt § 5 der Betriebssatzung. 

Gemäß § 6 Abs. 1 der Betriebssatzung wird auf die Bestellung eines Werkleiters verzich-
tet. Die Vertretung des EBBD im Rechtsverkehr obliegt demnach dem Bürgermeister der
Stadt Bad Dürkheim. Die laufende Betriebsführung des Eigenbetriebes wird durch die
SWBD durchgeführt, deren Grundlage im Betriebsführungsvertrag vom 16. Januar 2003
verankert ist. Ein Geschäftsverteilungsplan zur Regelung der Aufgabenverteilung zwi-
schen dem Bürgermeister als gesetzlichem Vertreter und der Betriebsführerin besteht
nicht. Die Aufgaben der Betriebsführerin sind im Betriebsführungsvertrag und in § 6
Abs. 2 in der Betriebssatzung geregelt. Die Aufgabenzuordnung ist an § 4 EigAnVO an-
gelehnt und sind nach unseren Feststellungen ausreichend und sachgerecht. 

Der Stadtrat beschließt über alle Angelegenheiten des Eigenbetriebes, die nach § 32
Abs. 1 GemO und § 2 Abs. 2 EigAnVO seiner Beschlussfassung vorbehalten sind und
nicht übertragen werden können. Eine gesonderte Geschäftsordnung oder ein gesonder-
ter Geschäftsverteilungsplan zur Regelung der Aufgabenverteilung zwischen Werkaus-
schuss und Stadtrat existiert nicht. Die Aufgabenzuweisung ergibt sich aus der Hauptsat-
zung der Stadt Bad Dürkheim vom 25. Juni 2019, die mit Wirkung zum 2. August 2019 in
Kraft trat. Darüber hinaus regelt die Geschäftsordnung für den Stadtrat sowie für die
Ausschüsse und Beiräte der Stadt Bad Dürkheim die Arbeitsweise des Stadtrates und
seiner Ausschüsse.

Schriftliche Weisungen des Überwachungsorganes für die gesetzlichen Vertreter des
EBBD gibt es darüber hinaus nicht. 

Diese Regelungen entsprechen den Bedürfnissen des Eigenbetriebes.
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b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden
Niederschriften hierüber erstellt?

Im Berichtsjahr fanden zwei Sitzungen des Werkausschusses statt. Der Stadtrat be-
schäftigte sich in zwei Sitzungen mit Angelegenheiten des Eigenbetriebes. Die Nieder-
schriften haben wir eingesehen.

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG
sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Der Vertreter des Eigenbetriebes (Herr Bürgermeister Glogger) war bzw. ist nach den
uns erteilten Auskünften im Berichtsjahr in den Aufsichtsräten der Rhein-Haardt-Bahn
GmbH, Bad Dürkheim sowie im Verwaltungsrat der Pfälzische Pensionsanstalt Anstalt
des öffentlichen Rechts, Bad Dürkheim, tätig.

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) indivi-
dualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum,
erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung aus-
gewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Die Vertretung des Eigenbetriebes obliegt dem Bürgermeister. Er und die Mitglieder des
Werkausschusses erhalten für ihre Tätigkeit keine Vergütung.

2. Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan,
aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugniss-
e ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Für den EBBD besteht mit Stand vom 1. Januar 2019 ein gesonderter Organisationsplan,
aus dem der Organisationsaufbau, die Arbeitsbereiche sowie die Zuständigkeiten ersicht-
lich sind. Für die Mitarbeiter der Betriebsführerin gilt der Organisationsplan der SWBD in
der jeweils aktuellen Fassung. Aus diesem sind der Organisationsaufbau, die Arbeitsbe-
reiche sowie die Zuständigkeiten ersichtlich. Dieser wird regelmäßig überprüft.

Für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung Bad Dürkheim, die zeitweise für den Eigenbetrieb
tätig sind, gilt die allgemeine Dienstordnung vom 1. Januar 2001, deren Regelungen
ebenfalls regelmäßig überprüft werden.
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b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren
wird?

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach
dem Organisationsplan verfahren wird.

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und doku-
mentiert?

Durch die konsequente Handhabung des Vier-Augen-Prinzips in allen Bereichen des
Eigenbetriebes hat die Betriebsführerin aus ihrer Sicht hinreichende Vorkehrungen zur
Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert. Für die Mitarbeiter der Stadtverwal-
tung gilt die Dienstanweisung vom 1. September 1998 "Korruption vorbeugen und be-
gegnen".

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungs-
prozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kre-
ditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht ein-
gehalten werden?

Neben den allgemeinen gesetzlichen Vorschriften gelten die Betriebssatzung vom 16.
Januar 2003 und die zuvor genannte Dienstordnung der Stadtverwaltung sowie die
Dienstanweisungen für den Sitzungsdienst, für die Korruptionsprävention, für den Daten-
schutz, für die Stadtkasse, für die Regelung der Arbeitszeit, zur Bearbeitung der Perso-
nenkonten und für die Sicherung von elektronischen Daten.

Für die Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung gelten die GemO, die GemHVO, die
VOB und die VOL.

Im Rahmen unserer Prüfung wurden keine Tatsachen festgestellt, dass diese Richtlinien
bzw. Arbeitsanweisungen nicht eingehalten werden.

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwal-
tung, EDV)?

Eine ordnungsgemäße Dokumentation von Verträgen sowie von sonstigen wichtigen
Sachverhalten wurde uns zur Prüfung vorgelegt.
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3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschrei-
bung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den
Bedürfnissen des Unternehmens?

Der Eigenbetrieb erstellt gem. § 15 EigAnVO einen Wirtschaftsplan, der den Erfolgsplan,
den Vermögensplan sowie die Stellenübersicht enthält. Ferner liegt dem Wirtschaftsplan
der fünfjährige Finanzplan bei. Dabei entspricht das Planungswesen auch im Hinblick auf
Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zu-
sammenhänge von Projekten den Bedürfnissen des Eigenbetriebes.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Eine Gegenüberstellung von Planansätzen und Ist-Ausgaben erfolgt zum 30. September
und wird durch einen Nachtragswirtschaftsplan dokumentiert. Im Falle von Planüber-
schreitungen beim Nachtragswirtschaftsplan werden die erforderlichen Genehmigungen
eingeholt. 

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den
besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Die Finanzbuchhaltung wird IT-gestützt nach den Regeln der doppelten kaufmännischen
Buchführung geführt. Die Finanzbuchhaltung wird ergänzt durch eine Anlagenbuch-
haltung und Verbrauchsabrechnung mit Entgeltsveranlagung. Des Weiteren bestehen
eine Debitorenbuchhaltung sowie eine Kreditorenbuchhaltung. Weitere Nebenbuchhal-
tungen bestehen nicht. Der Kontenplan ist so gestaltet, dass die systematische Verarbei-
tung des Buchungsstoffes nach einheitlichen Kriterien sichergestellt ist. 

Die Rechnungslegung wird durch eine Kosten- und Leistungsrechnung, betriebliche Sta-
tistiken und Planungsrechnungen unterstützt. Der Kontenplan des Betriebes ist so detail-
liert aufgeführt, dass jederzeit brauchbare Auswertungen für die Kostenrechnung weiter-
verwendet werden können. Die Entgeltkalkulation erfolgt auf der Grundlage des Jahres-
abschlusses. Nach Verteilung der variablen und fixen Kostenarten über die Kostenstellen
auf die Kostenträger erfolgt die Entgeltkalkulation durch einfache Divisionskalkulation.

Das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung entspricht der Größe und den
besonderen Anforderungen des Eigenbetriebs.
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d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditäts-
kontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Der Eigenbetrieb verfügt über keine eigene Kasse. Die Kassenführung erfolgt über die
Stadtkasse Bad Dürkheim. 

Die Anlage der zur Verfügung stehenden Mittel als Tagesgeld bzw. Festgeld erfolgt
durch den Kassenleiter. Bei größeren Ausgaben werden diese Beträge dem Kassenleiter
rechtzeitig von der Betriebsführerin zur Disposition gemeldet. 

Eine schriftliche Vereinbarung über die Verzinsung der Kassenstände liegt vor. Kredite
werden durch Führung eines Tilgungsplanes laufend überwacht. Die langfristige Liquidi-
tätsplanung erfolgt im Rahmen der Wirtschafts- und Finanzplanung.

Die Verzinsung der Mehreinnahmen erfolgt entsprechend der in der Kassenzinsvereinba-
rung festgelegten Zinssätze, die sich an den monatlichen Festgeldern bzw. der Aufnah-
me von Kontokorrentkrediten orientieren. 

Damit besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Li-
quiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet.

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben
sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten
worden sind?

Alle Kassengeschäfte werden zentral über die Stadtkasse geführt. Schriftliche Regelun-
gen für ein Cash-Management liegen nicht vor.

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist
durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeit-
nah und effektiv eingezogen werden?

Gemäß der Haushaltssatzung werden monatliche Vorausleistungen angefordert. Die Hö-
he der Vorausleistungen richtet sich nach den Vorjahresanteilen. Die Abrechnung der
laufenden Entgelte erfolgt einmal jährlich auf der Grundlage des durch Zählerablesung
festgestellten Frischwasserbezuges. Einmalige Entgelte werden nach Fertigstellung der
Maßnahmen abgerechnet. Kostenerstattungen und die übrigen Entgelte werden zeitnah
durch die zuständigen Sachbearbeiter abgerechnet. Forderungsaußenstände werden re-
gelmäßig überwacht.

Damit ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt wer-
den. Durch das bestehende Mahnwesen ist gewährleistet, dass ausstehende Forderun-
gen zeitnah und effektiv eingezogen werden.
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g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst
es alle wesentlichen Unternehmens-/ Konzernbereiche?

Ein Controlling besteht bei der Betriebsführerin SWBD und umfasst die wesentlichen Un-
ternehmensbereiche. Diese erstellt für den EBBD unter anderem den Wirtschaftsplan
und führt die Nachkalkulation der Gebühren und Beiträge durch. Dies entspricht den Be-
dürfnissen des EBBD.

h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwa-
chung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Betei-
ligung besteht?

Diese Frage ist auf den Eigenbetrieb nicht anwendbar; es existieren keine Tochterunter-
nehmen und keine wesentlichen Beteiligungen.

4. Risikofrüherkennungssystem

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und
Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt
werden können?

Eine Dokumentation eines Risikofrüherkennungssystems besteht in der Form, dass in
der bei der betriebsführenden Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH bestehenden Dokumen-
tation des Risikofrüherkennungssystems gemäß § 91 Abs. 2 AktG die operativen Risiken
der Abwasserbeseitigung mit einbezogen wurden.

Damit hat der EBBD Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken
rechtzeitig erkannt werden können. Die Risikoinventur und Risikobewertung aus dem
Jahr 2011 wurde zuletzt in 2019 aktualisiert und dem Aufsichtsrat zur Kenntnis gebracht.

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben
sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Die einzelfallbezogenen Arbeitsanweisungen sind in Anbetracht der Größe des Eigenbe-
triebes zurzeit ausreichend und sind geeignet, um bestandsgefährdende bzw. wesentli-
che wirtschaftliche Risiken rechtzeitig zu erkennen. Anhaltspunkte dafür, dass die Maß-
nahmen nicht durchgeführt werden, haben sich nicht ergeben.
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c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Die Maßnahmen sind ausreichend dokumentiert.

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem
aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abge-
stimmt und angepasst?

Nach unseren Feststellungen werden die Maßnahmen kontinuierlich und systematisch
mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen
abgestimmt und angepasst.

5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstru-
menten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festge-
legt? Dazu gehört:

 Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
 Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen einge-

setzt werden?
 Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Um-

fang dürfen offene Posten entstehen?
 Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich

zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. antizi-
patives Hedging)?

Finanzinstrumente sowie andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate werden nicht
eingesetzt. Daher entfällt die Beantwortung der folgenden Fragen im Fragenkreis 5:

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditio-
nen und zur Risikobegrenzung?

c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instru-
mentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf

 Erfassung der Geschäfte
 Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse
 Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung
 Kontrolle der Geschäfte?
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d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivat-
geschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offe-
nen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

6. Interne Revision

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revi-
sion/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion
durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Aufgrund der organisatorischen, wirtschaftlichen und personellen Vorkehrungen ist keine
interne Revision eingerichtet. Es finden in unregelmäßigen Abständen Prüfungen durch
das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Bad Dürkheim statt. Dies entspricht den Bedürf-
nissen des Eigenbetriebes.

b) Wie ist die Anbindung der internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern?
Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Es besteht keine interne Revision.

c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revisi-
on/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander
unvereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch
getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention
berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

Es besteht keine interne Revision. 
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d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abge-
stimmt?

Es besteht keine interne Revision.

e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um
welche handelt es sich?

Es besteht keine interne Revision.

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der internen
Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die interne Revisi-
on/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Es besteht keine interne Revision.

7. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Ge-
schäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwa-
chungsorgans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungs-
organs zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt
worden ist?

Gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 3 der Betriebssatzung vom 16. Januar 2003 entscheidet der
Werkausschuss über den Abschluss von Verträgen, wenn sie im Einzelfall TEUR 100
übersteigen. Der Werkausschuss hat Beschlüsse, für die der Stadtrat zuständig ist,
vorher zu beraten. Anhaltspunkte dafür, dass die vorherige Zustimmung des
Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen
nicht eingeholt worden ist, haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben.

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwa-
chungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Solche Kredite wurden nicht gewährt.
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c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen
ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen
worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass an Stelle zu-
stimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behan-
delte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen).

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Ge-
setz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des
Überwachungsorgans übereinstimmen?

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Ge-
schäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung und bindenden Beschlüssen des
Überwachungsorgans übereinstimmen. 

8. Durchführung von Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immateri-
elle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabili-
tät/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Gemäß den Bestimmungen der Betriebssatzung und des § 15 EigAnVO hat der EBBD
einen Wirtschaftsplan zu erstellen. Bestandteil des Wirtschaftsplans ist der Investi-
tionsplan. Über den Investitionsplan beschließt der Werkausschuss. Wir verweisen auch
auf unsere Ausführungen zu dem Fragenkreis 3, a). 

Alle aktivierungspflichtigen Investitionen beim EBBD werden dabei in den Investitionsplan
eingestellt, die Instandhaltungsaufwendungen sind Bestandteil der Ertragsplanung. Vor-
räte sind beim EBBD nicht vorhanden. Im Investitionsantrags- und Genehmigungsverfah-
ren nach der Einstellung des Investitionsvorhabens in den Wirtschaftsplan werden gege-
benenfalls die Planungsgrundlagen überarbeitet und substantiiert. Ein Großteil der Inves-
titionen beim EBBD ergibt sich aus technischen Notwendigkeiten. Die angesprochenen
Investitionen werden angemessen geplant und vor Realisierung auf Finanzierbarkeit und
Risiken untersucht. Da es sich bei der Tätigkeit des EBBD um eine hoheitliche Tätigkeit
handelt, treten Wirtschaftlichkeitsaspekte bei den Investitionen in den Hintergrund.
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b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung
nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermögli-
chen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Anhaltspunkte dafür, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausrei-
chend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B.
bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen) haben sich nicht
ergeben. Erwerbe von Grundstücken oder Beteiligungen fanden im Berichtsjahr nicht
statt.

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend über-
wacht und Abweichungen untersucht?

Die Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen wird laufend über-
wacht und es werden Abweichungen untersucht.

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben?
Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Bei den abgeschlossenen Investitionen haben sich keine wesentlichen Überschreitungen
ergeben.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach
Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Anhaltspunkte dafür, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der
Kreditlinien abgeschlossen wurden, haben sich im Rahmen der Prüfung nicht ergeben.

9. Vergaberegelungen

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB,
VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Im Rahmen unserer Jahresabschlussprüfung haben sich keine Anhaltspunkte für eindeu-
tige Verstöße gegen Vergaberegelungen ergeben. 
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b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzange-
bote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Grundsätzlich werden für alle wesentlichen Anschaffungen Konkurrenzangebote einge-
holt und bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt. Nach Auskunft der Verwaltung
werden für Darlehensaufnahmen ebenfalls Vergleichsangebote eingeholt. Geldanlagen
erfolgen durch die Stadtkasse. 

10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

In den Sitzungen des Werkausschusses wird regelmäßig Bericht über den Stand der
Investitionen und die Lage des Eigenbetriebes erstattet. Ein Zwischenbericht nach
§ 21 EigAnVO wurde zum 30. September 2020 erstellt. 

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unter-
nehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Die Berichte stehen, soweit sie sich auf die Rechnungslegung beziehen, mit dieser in
Einklang. Sie vermitteln einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Eigen-
betriebes.

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah
unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsge-
mäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentli-
che Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Der Werkausschuss wird in den Sitzungen über die wesentlichen Vorgänge angemessen
und zeitnah unterrichtet. Ungewöhnliche, risikoreiche und nicht ordnungsgemäß abgewi-
ckelten Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlas-
sungen, über die zu berichten gewesen wäre, lagen nach den von uns gewonnenen Er-
kenntnissen aus der Jahresabschlussprüfung nicht vor.
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d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf
dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Angesichts der Größe des Eigenbetriebes werden derartige Wünsche in den Sitzungen
des Werkausschusses in der Regel formlos geäußert und direkt beantwortet. Eine Proto-
kollierung dieser Ausführungen erfolgt nur in Ausnahmefällen. Ausweislich der uns vorlie-
genden Protokolle wurden darüber hinaus keine derartigen Wünsche geäußert.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder
unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich hierfür keine Anhaltspunkte ergeben. 

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart?
Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan er-
örtert?

Eine D&O- Versicherung besteht für den Eigenbetrieb nicht. 

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungs-
organs gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt
worden?

Derartige Interessenkonflikte wurden im Berichtsjahr nicht gemeldet. 

11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Nach den bei der Jahresabschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen ist das gesamte
Vermögen betriebsnotwendig.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Auffallend hohe oder niedrige Bestände bestehen zum 31. Dezember 2020 beim EBBD
nicht.
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c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den
bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensge-
genstände wesentlich beeinflusst wird?

Anhaltspunkte dafür, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen
Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände we-
sentlich beeinflusst wird, haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben. Über
mögliche stille Reserven im Grundbesitz lassen sich allerdings mangels vorliegender
Verkehrswertgutachten keine Aussagen treffen.

12. Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zu-
sammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitions-
verpflichtungen finanziert werden?

Das Anlagevermögen ist vollständig durch das Eigenkapital und das langfristige Fremd-
kapital gedeckt. Die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionen sind
durch Eigenmittel und Förderdarlehen bzw. Zuschüsse der öffentlichen Hand finanziert.
Durch die gute Liquiditätslage können die  bestehenden wesentlichen  Investitionsver-
pflichtungen auch weitgehend mit eigenen Mitteln finanziert werden.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kredi-
taufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Diese Frage ist auf den EBBD nicht anwendbar, da kein Konzern besteht. 

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien
der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit ver-
bundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Im Berichtsjahr wurden keine öffentlichen Förder- und Finanzmittel in Anspruch genom-
men. Es bestehen Förderdarlehen aus Vorjahren. Anhaltspunkte dafür, das die damit
verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden, ha-
ben sich nicht ergeben.
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13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstat-
tung?

Der Fachausschuss für öffentliche Unternehmen des Instituts der Wirtschaftsprüfer
(ÖFA) hat in seinem Prüfungshinweis IDW PH 9.720.1 "Richtlinien zur Beurteilung der
Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung öffentlicher Unternehmen" niedergelegt,
nach denen auch eine niedrige Eigenkapitalausstattung angemessen sein kann, wenn
der Eigenbetrieb in der Lage ist, die für die Aufgabenerfüllung benötigten Mittel zu er-
wirtschaften. Die Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebes beträgt unter Einbeziehung
der empfangenen Ertragszuschüsse bereits 93,2 %. Der Eigenbetrieb konnte dabei im
Wirtschaftsjahr 2020 mit den aus der laufenden Geschäftstätigkeit stammenden Mitteln
die für seine Aufgabenerfüllung benötigten Mittel finanzieren. Finanzierungsprobleme auf
Grund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalquote bestehen nicht.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der
wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Der Eigenbetrieb hat im Berichtsjahr einen Gewinn in Höhe von TEUR 118 erwirtschaftet,
der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll. Dies ist mit der wirtschaftlichen Lage
des Eigenbetriebes vereinbar.

14. Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmen-
ten/Konzernunternehmen zusammen?

Es gibt keine unterschiedlichen Segmente.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Das Jahresergebnis ist nicht entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt. 
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c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbe-
ziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu
unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Hierfür ergaben sich keine Anhaltspunkte.

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Der Eigenbetrieb hat keine Konzessionsabgabe abzuführen.  

15. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeu-
tung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Verlustbringende Geschäfte sind uns nicht bekannt geworden.

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche
Maßnahmen handelt es sich?

Derartige Maßnahmen waren nicht erforderlich.

16. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertrags-
lage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Im Berichtsjahr wurde ein Jahresgewinn erwirtschaftet. 

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des
Unternehmens zu verbessern?

Die Ertragslage bedarf derzeit keiner Maßnahmen zur Verbesserung.
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